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Risiko Scheckzahlung bei Online-
Verkäufen 
Verbraucherzentrale warnt vor Scheckbetrug  
(verbraucherzentrale / 05.11.2024) Ein Verbraucher bietet sein Auto bei 
einem bekannten Online-Portal zum Verkauf an. Alsbald findet sich ein 
interessierter Käufer. Man wird schnell handelseinig. Als Bezahlung 
verständigt man sich auf einen Scheck, der den Verkäufer per Post 
erreicht. Doch der Betrag auf dem Scheck ist in Zahlen und in Worten 
deutlich höher, als der vereinbarte Kaufpreis. Was denn nun? Der 
Autokäufer und Scheckaussteller bietet schnell eine Lösung des Problems 
an. Der Differenzbetrag soll einfach unbürokratisch zurücküberwiesen 
werden. Dafür muss der Scheck nur bei der Bank eingereicht und die 
Überweisung veranlasst werden. 
 
Doch der Schreck kommt plötzlich und sitzt tief beim Autoverkäufer, denn 
der Scheck ist geplatzt – eine Bezahlung ist nicht erfolgt, das Konto wird 
rückbelastet. Das Geld aus der Überweisung ist auch weg und lässt sich 
nicht mehr zurückholen. Wie konnte das passieren? 
 
Die Gutschrift des Scheckbetrages auf dem Konto des Autoverkäufers 
erfolgt in der Regel unter dem Vorbehalt der Einlösung des Schecks, was 
auf dem Kontoauszug durch den Zusatz "E.v." oder "Eingang 
vorbehalten" angezeigt wird. Die meisten Banken sehen dabei eine 
"Sperrfrist" vor, die je nach Laufweg bis zu 10 Arbeitstage betragen kann. 
Bis dahin kann der Scheck jederzeit noch „platzen“, d.h. eine erfolgte 
Gutschrift wird rückbelastet. Ein Grund für das Nicht-Einlösen könnte die 
mangelnde Deckung auf dem Konto des Ausstellers sein. 
 
Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt warnt deswegen bei einer 
Bezahlung mit Schecks erst nach Ablauf der Sperrfrist die veräußerte 
Ware zu übergeben bzw. zu versenden und überzahlte Beträge erst dann 
zurück zu überweisen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass nicht nur das 
Geld nicht gezahlt wird, sondern auch die Ware weg ist. Nur nach Ablauf 
der Sperrfrist ist sicher, dass der papierhafte Scheck auch zu einem 
Geldwert wurde.  
 
Zu Fragen und Problemen rund um das Zahlen im Internet berät die 
Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt derzeit online oder telefonisch. 
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Das landesweite Servicetelefon der Verbraucherzentrale ist unter (0345) 
29 27 800 für Auskünfte und Terminvereinbarungen zu erreichen. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.verbraucherzentrale-
sachsen-anhalt.de. 
 
Für weitere Informationen: 
- Yvonne Röhling, Finanzdienstleistungen 

Tel. (0345) 2 98 03-35, Fax (0345) 2 98 03-26, fdl@vzsa.de 

Hinweis an die Redaktionen: 
Oben genannte Rufnummer / E-Mail-Adressen bitte nicht veröffentlichen.  
Diese Presseinformation ist innerhalb von drei Wochen, gerechnet ab Ausgabedatum, zu verwenden.  
Bei Nachdruck bitten wir um ein Belegexemplar. 
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